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In dem Zivilrechtsstreit
Schmidt/Schrader ./. Bergstedt

wird zu den Ausführungen im llinweisbeschluss des Saarländischen Oberlandesge-

richtes vom 09.02.2012 nunmehr wie folgt Stellung genommen:

t.
Es rnag zutreffond sein, dass der Beklagte darlegungsbelastet ist und es zunäohst sei-

ne Sache seine, das Ergebnis seiner Ermittlungen näher zu erklären und Belegtatsa-

chen fi.ir seine Behauptungen anzugeben.

Der Beklagte kann allerdings nicht der Einschätzung des Gerichts folgeu, wonach es

insoweit bislang teilweise an hinreichend substantiiertern Vortrag des Ileklagten so-

wie teilweise an geeigneten Anknüpfungstatsachen und Belegen fehlen soll, um dem

Senat entsprechende Feststellungen zu ermöglichen.

In den beiden Tatsacheninstanzen trug der Beklagte zu den in Rede stehenden Punk-

ten ausftihrlich vor. Der Inhalt der Broschüre ist nahezu vollständig vorgetragen wor-

den. F'ür die Richtigkeit der Broschüre rnitgeteilten Tatsachen ist urnfassend Beweis

algetreten worden. Dern Gericht sind zweiLeitz-Ordner rnit Beweisrnitteln zugäng'

lich gernacht worden. Die in diesen Ordnem enthaltenen Belege sind in den Schrift-
sätzen genau bezeichnet und zusätzlich beziffert worden.

Spt( wetzlar Konto 230 010 l9 (BLZ: 515 500 35) IBAN DE 94515500350023001019 (SWIF IIBIC; HELABADEFIWIIT)
Steucrnurnmer 020 812 601 83 - EMail: kanzlei-doehnrcr@t-online.de - Intgrnet: wrvrv.nlittclhessen-anwalt.de



-2-

Der Beklagte bleibt deshalb bei seiner Ansicht, dass sich schon aus der Broschüre

selbst und den dort genannten Quellen die Belege ftir die Richtigkeit seiner Angaben
ergibt. hn übrigen hat sich der Beklagte nicht damit begnügt allein den Inhalt seiner

Broschüre vorzutragen. Der Inhalt der Broschüre ist erläutert worden. Der Beklagte
begnügte sich außerdem nicht damit, sich nur auf die in der Broschüre genannten

Quellen zubeziehen. Vielmehr trat er u.a. im Schriftsatz vom 19.04.2010 frir jede sei-

ner Behauptungen ausdrücklich Beweis an. Die Beweismittel sind im einzelnen be-

zeichnet worden. Es wird darum gebeten, den Tatsachenvortrag zur Kenntnis zu neh-

men und die angeb otenen B eweisrni ttel zu berücksichti gen.

Abgcsehen davon sind die dazu vom Beklagten vorgetragenen (lndiz-)Tatsachen un-

strcilig, weil die Kläger zu dem diesbezüglichen Vortrag des Bcklagten nicht Stellung
gcnommen haben. Sie haben sich allenfalls mit unzulässigem und pauschalern lle-
streiten begnügt.

Ungeachtet dessen trägt der Beklagte ergänzend wie folgt vor:

2.

Die zum Zeitpunkt der Klageerwiderung vorliegenden Nachweise für betrügerische

Praktiken in den Genehmigungs- und Förderantragsverfahren sowie bei der prakti-
schen Durchftihrung bei den Freisetzungen gentechnisch veränderter Pllanzen, bei

denen Firmen der Personen Kerstin Schrnidt und/oder Uwc Schrader beteiligt waren,

liegen dern Gericht bereits überwiegend vor. Noch nicht vorgelegt wurden Dokumen-
te aus neuer Zeit, die beweisen, dass sich an der Situation nichts geändert hat und die

F'irrnen rnit und urn die Personen Kerstin Schmidt und Uwe Schrader weiter
c Geld verdienen mit Fördermitteln aus dem Biosicherheitsprogramm des

BMBF, ohne solche Untersuchungen tatsächlich oder im beantragten Urnfang
durchzuführen,

n dabei permanent Sicherheitsauflagen nicht einhalten,
o entgegen den Zweckbindungen durch die staatlichc Förderung Gebäude nut-

zen, so dass eine Zweckentfrerndung von Fördermitteln vorliegt.

Diese Veruntreuungen von Förderrnitteln und Betrügereien bei Antragsstellung und
Mittelverwendung sind in den dem Gericht vorliegenden Akten bereits urnfangreich
benannt und belegt. Zudem ist in der Broschüre ,,Organisiertc Unverantwortlichkeit"
(Seite 31) die Internetseite wwu'.biotech-seilschaften.de.vu als Quellensatnmlung und

für weitere Fakten und Belege angegeben.

Als lleispiel auch für weitere Fälle seien hier folgende Nachwcise genannt.

3.

Die Versuche unter formaler Versuchsleitung überwiegend der lnge Broer und in tat-
sächlioher Durohftihrung dcr Firrna biovativ GmbH unter Geschäftsführung von

Korstin Schrnidt (siehe Drucksache 511673, bereits dcm Gcricht überreicht und vor-
liegend als F-ußnoten-Nr.61a), entsprechen überwiegend nicht den Förderrichtlinien
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des Biosicherheitsprogrammes, werden aber dennoch aus dieserr frnanziert.

Ileweis: zusätzlichEinholung eines Sachverständigengutachtens

Die angegriffene Broschüre,,Organisierte Unverantwortlichkeit" benennt genau die-

scs. Sie cnthält auf der Seite 26 einen ges<lnderten Kasten rnit der Überschrift.,llc-
trug Biosicherheitsforschung". In ihm wird bereits in einer Gegenüberstellung der In-
halt der Förderrichtlinie dargestellt und die Selbstbeschreibung der tatsächlich durch-
gefiihrten Versuche durch die Firrna biovativ GmbH (Geschäftsfi.ihrerin: Kerstin
Schmidt) zäert. Danach entsprechen die durchgeftihrten Versuche nioht den Förder-
richtlinien.

Ilcwcis: zusätzlichEinholungeinesSacl-rverständigengutachtens

Dass sie dennoch aus diesen frnanziertwerden, ist bereits ein Verstoß.

Bewcis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens

Dass dies jedes Jahr bei mehreren Feldern und trotz entsprechenden Wissens der Be-

teiligten geschieht, ist ein Rechtsverstoß sowohl von Seiten der Fördermittelernpftin-
ger wie auch der Vergabestelle.

Bcweis: zusätzlichEinholungeines Sachverständigengutachtens

Die Quellen sind angegeben und liegen, einschließlich der Förderrichtlinie irn Origi-
nal, dem Gericht in Form der vollständigen Quellenakten zweifach vor (siehc Quel-
len vor Fußnote Nr. 118). Ein Zweifel an der Itichtigkeit kann nicht bestehen und ist

bislang auch nicht behauptet worden.

4.
Die Forschungen sincl tiberwiegend nur Sirnulationen.

Ilewcis: zusätzlich Einholung eines Sachverständigengutachtens

Die Fördermittel werden aber dennoch beantragt und bezogen.

Bezüglich der Felder von Prof. Inge Broer, die gleichzeitig Versuchsleiterin nach

Gcntechnikgesetz, Gentechnikkornrnissionsvorsitzende irr BfIt, einer Benehmensbe-

hörde irn Genehmigungsverfahren, Inhaberin mehrerer Pflanzenpatente, Vorsitzende

des Vereins FINAB e.V. und damit Gesellschallervorsitzende der ausfuhrenden Firma

biovativ GrnbH ist, war am Versuohsstandort Sagerheide (Agrollio Iechnikurn) fest-

zustellen, dass den verrneintlichen Forschungsfeldern keine Veröffentliohungen über

Ergebnisse folgten. Dieses wäre aber als gute fachliche Forschungspraxis üblich ge-

wesen. Darnit gilt die Forschung als nicht stattgefunden.
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Ileweis: zusätzlichliinholungeinesSachverständigengutachtens

Dicses entspricht den weiteren Beobaohtungen am lteld'

In üplingen fehlen von Vorneherein fachlich geschultes Personal und I-abore. Den-

noch handelt es sich auch hier um Felder im Biosicherheitsprogramm. Die Forschung

aber ist nur simuliert - unter anderem um die Förderrnittel zu erhalten.

llcwcis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtcns

Diese Tatsachen sind sowohl den Fördermittelempfüngern wic auch der Vergabestelle

bekannt. Es handelt sich eindeutig um Betrug.

Beweis: zvsätzlichEinholung eines Sachverständigengutachtens

l)ioser Vrrtrag beruht auf der Eigenrecherche des Klägers in Fachzeitschriften und

tsibliotheken, wobei das Nichtvorhandenscin von Forschungsarbeiten nicht durch cin

Anlage u.ä. belegt werden kann, da diese ja gerade nicht cxistierten'

än und.r.r Teil der aus dern Biosicherheitsprogramln geforderten Proiekte dient der

Entwicklung von Pflanzen oder Methoden gentechnischer Arbeiten'

Ileweis: zusätzlichEinholung eines Sachverständigengutachtens

Dass aus dem Biosicherheitsprogramm keine Produktentwicklung erfolgen dari be-

stätigt auch die Bundesregierung in der Drucksach e 1616208 auf Seite 5:

.,1n Itahmen der Fördermaßnahme Biologische Sicherheit und IlioOK stehen

Irragen zur Sicherheit gentechnisch veränderter Pflanzen irn Forschungsfokus.

Es rverden keine eenteihnisch vcräncleflen Pflanzen entwickelt und vermark-

tet.o'

Diese euelle liegt dern Gericht als Fußnoten-Nr. 110 bereits vor.'l'rotz clieser llindcu-

tigkeit werden die Zuschüsse veruntreut.

Ileweis: zusätzlichEinholungeines Sachverständigengutachtens

Die Mittel aus dem programm ,,Biosicherheit" werden ohne tatsächliche Forschung

kassicrt oder zur produktenhvicklung genutzt. Die Mittel ftir Biool( dienen dern Auf-

bau uld cler Aufreohterhaltung von Kleinflrrncn. Sie werden nach dem Gießkannen-

prinzip über die beteiligten Fiimen am AgroBiol.echnikum gestreut, ohnc dass ir-

gondwelohe Nachweisc tUr tatsächliche forschende Tätigkeiten zu finden sind (wie

oben unter Punkt 2 bereits benannt).
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ISeweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens

lrin Ilcispiel, wclches auch in der Broschüre ,.Organisierte Unverantrvortlichkeit" (S.

24) bcnannt wird, ist das Feld rnit transgencr Gerste cler Uni Giel}en. Dieses rvurcle

irn Jahr 2009 von der biovativ GmbH betreut. Dazu stellte das Landgericht Gieflcn

irn Urteil 8 NS - 501 JS 15915106 vom 9.10.2009 fest:

,.Sehr bedenklich stimrnt auch die Einschätzung, es habe sich um Biosioher-

heitsforschung gehandelt. Diese Annahme wurde vom Zeugen Prof. Dr. Kogel

bereits in der Vernehrnung erheblich eingeschränkt und auf die Mykorrhiza'
Forsohung beschränkl. Wegen der Stofftvechselbeziehung zwischen Gcrsten-

pflanze und symbiontischern Bodenpilz dürfte es sioh eher ltm eine Vorattssct-

zung des Pflanzenwachstums und damit der Ertragsf?ihigkeit handeln, die Vor-

aussetzung zur landwirtschaftlichen Nutzung ist. Dies abschlicßend zu beurtei-

len, ist nicht Aufgabe der Kammer. Denkbare Fehler bei Antragstelluug, Ge-

nohmigung und Überwachung machen die verwaltungsrechtliohen Bescheide

rnögl i cherweise rechtswidri g oder das Verwaltungshandeln fehlorhaft . "

Xlcweis: zlsätzlich liinholurrg eines Sachverständigengutacl-rtens, Ileiziehung dcr

bezeichneten Akten sowie als Anlage a) das Urteil des Landgerichts

Gießen, Seite 20

Obwohl es nicht Aufgabe des Gerichts war, dieses zu prüfen, kam es aufgrund der

wenigen Infonnationen im Verlauf des Strafuerfahrens bereits zu dieser Einschät-

zung.

trJclvcis: wie vor

Die Broschüre,,Organisierte Unverantwortlichkeit" enthält aul'S. 24 einen 'lcxt[<as-

ten zum Gengerstefeld. Darin sind Zitate rnit Quellenangaben enthalten. Inzwischen

liegt clas aus dem Feldversuch resultierende Patent unter dern Patent applicalion nllm-

bor 20090165173 vor. Es bestätigt die Annahmen aus der Ilroschüre und der Inter-

netseite rvww.biotech-sei lschaften.de.vu.

tr]cweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengulachtcns

Die Falschangaben hinsichtlich der Forschungsziele sind bewusst orfolgt, um itn Ge-

nel'rmigungs- und Förderantragsverfahren besserc Chancen zu haben.

llcweis: zusätzlich Einholung eines Sachverständigengutachtens

Die Fördermittel vergebende Stelle PTJ am Forschungszentrum.ltilich hatte den Ver-

suchsbotreiber des transgenen Gerstenfeldes selbst in einetn Schreiben vom

14.12.2007 aufgefordert, im Fördorantrag clie lJntersuchung auf I]odcnpilze zu be-

haupten. Nur so sei ein Geldfluss möglich.
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llcrveis: als Ar-rlage b) der Brief des PTJ vom 14.12.2007

Solohe Nachweise sind auch für andere F'elder möglich. So sagt Inge Broer in der

Volksstirnrnc am 4. 8.2009 :

,.ln die Enfwicklung der Biopolymer-Kartoffel zur Iliopolymcrprodtrktion sirld

bisher etwa zwei Millionen Euro geflossen. Irür die beidcn anderen l,inien r,va-

ren es jeweils geringere Beträge. Die Gelder kamen zurn größterr '['eil vorn

Il undesforschungsmini sterium, außerdem vom Bundesrninisterium Iiir Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz. "

()eldcluelle fiir Gentechnikprojekte beim BMIlF ist das Biosicherheitsprogramm.

Ileweis: zusätzlich Einholung eines S achv erständ i gengutachtens

Talsllchlich wird ihr Projekt auch rnit 316.117 Euro aus diesem Fördertopf fl-ranzicrt
(siche Br-u-rclestagsdrucksache 16ll075l. Seite 5). Dieses müsste aber der Begleitfor-
schung dicnen bei Pflanzen, die schon marktreif sind.

ilewcis: zusätzlichlsinholungeinesSacliverständigengtrtachtens

Inge Ilroer finanziert Produktentwicklung unter dern Decktrrantel der Itisiko-llcglcit-
fbrschung.

Ilcweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens

Das ist Betrug bzw. Veruntreuung. Es handelt sich also sowohl von Seiten der FÖrder-

mitlclcrnpf?ingcr wie auch der Vergabestcllc um Betrug. Die lJrnwidrnr-rng von F<ir-

cicrmittcln fiir andcre Zwccke wäre Veruntreuung.

trSeweis: zusätzlichEinholungeinesSaohverständigengutachtenssorvisals
Anlage c) die Ilundestagsdrucksachc 16110751

All dies rluss schlicht zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werdcn. Andere

Wertungen als die des Beklagten liegen außerhalb des Bereichs cler Saohlichkeit.

6.

Die Mittel des Landes Mecklcnburg-Vorpommern 1ür das Agrol3iol'echnikttrtr solltcn

Firmengrünclungen fordern. Tatsächlich werden bereits vorhandene Firttlen ..clurchge-

fütteft" sowie über den rechtlich vorgeschrieben Zeitraum hinaus irn Gebäude gedul-

clet.

Ilcweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens
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Das GründerzentrurnAgroBiol'echnikum soll laut Landtagsdrucksache 6/35[i anr

21.3.2012 von den jeweiligen Firrnen nur liir fi.inf Jahre genutzt werden dlirfcn. I)iese

Frist ist bei den Firmen, deren Geschäftsftihrerin Kerstin Schmidt ist, teilweise be-

reits überschritten. Dennoch nutzt sie rveiterhin die öffentli<;h geforderten F-lächen.

T.uclem bestanden die Firmcn BioMath Grnbl-l unci biovativ GrnbFI bereits vor Fertig-
stellung des A-e,roBio'l-echnikurrs, so dass clicse ohnehin nicht für eine Ansiedlung in

cincm Grtinderzentrurn in Frage kamen.

I}cweis: zusätzlichEinholungeincsSachverständigengutaohtens

Dennoch konnten die Firmen von Kerstin Schmidt von der steuerlich gefordcrlen

Einrichtung profitieren - bis heute.

O Berveis: als Anlage die Landtagsdrucksa<;he 6/358

Was ist clas anderes als eine betrügerische Voruntreuung öflentlicher Mittcl?

7.

hn Flofgut Üplingen wird ein Gebäude von der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz
sanicrt. Die MafJr-rahme wurde 2011 rnit 152.394,68 € aus IIU- und Landesmitteln als

..Urnbau und Umnutzung des ehemaligen Maischraurnes der IJrennerei zum dörfli-
chen []egc-qnungszentrum" bezuschusst. In der Landtagsdrucksache 611 95 bchauptete
dic l,andesrcgierung:

,.Die Begegnungsstätte gehört nicht zurn Schaugarton oder zur llio'fechlrarm,
ist aber öffentlich und kann somit für verschiedene Veranstaltungen angcmie-

tet r,verden."

'l-atsäohlich handelt es sich um den bundesweiten Treffpunkt der Gentechnik-Seil-
sohaftcn.

Ilcwcis: zusätzlichliinholungeines SaohverstZindigengutachtens

Die ltäurne werden entgegen den Außerungen von clor Kerstin-Schmidt-/Uwc-Schra-
der-Finna Iliol-echFarm GmbH verwaltet.

IJerveis: zusätzlichEinholungeines Saohverständigengutachtens

Mit Schreibcn vom 22.3.2012 lehnte diese Firrna der Gentcchnik gegenlibcr kritisch
eingestellte Veranstaltungen in den l{äurnen ab.

Ileweis: Vorlage des Schreibens vom 22.03.2012

lls ist also zu erkennen, dass es sich hier um eine einseitigc Propagandastätte handelt,
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d.h. die lrörclermittel für ein dörfliohes 13egcgnungszentrum ergaLlnert sind. Statt öf-

l-entlich odor durch einen clörflichen ltüger wird clas Zcntrutn von der (ientechnikfir-

rna selbst verwaltet.

IJeweis: Foto des Bauträgerschildes rnit F'örderhinweis, Landtagsdrucksache

61795 und Brief der Biol'eohl.-arm GrnbFI rnit Absage einer
Veranstaltung

lralls nach Ansicht dos Gericht andere als die vorn lleklagten gezo-eenen Schlussfol-
gerllngcn in lletracht kornrnen sollten, rnögen diese seitens dcs Cerichts in einem

Flinrveisbeschluss wiedergegeben werden.

B.

Die Geldernpfünger werden in den Förderanträgen ebenso verschleiert wie die kon-

O kreten dcn Versuch Durchliihrenden in den Genehmigungsanträgen.

Ilcwcis: zusätzlichEinholungeincsSachverständigengutachtenssorvie
Ileizichung dcr Akten der Genehmigungsbehörden

l{egelmäßig stellen Universitäten die Anträge auf Genehmigungen und FördcrLlngen,

Ileweis: zusätzlichllinholung eines Sachverständigengutachtens sowie
Beiziehung der Akten der Genehrnigungsbehörden

Sic brauohen keine Genehmigungsgebühren zu zahlen. Dic Versuch Durchfiihrenden
sincl.jcdoch stets die Irirmen um Korstin Schrnidt, Inge l3rocr uncl [Jwc Schracler.

Beweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtcnssotvie
Beiziehung der Akten der Genehmigungsbehörden

Die nach dem Gentechnikgesetz vorgeschriebenen und in den Anträgen benannten

Versuchsleiterlnnen und Beauftragten flir biologische Sicherheit (BBS) haben rnit der

tatsücl-rlichen Durchführung der Versuche rvenig bis nichts ztt tun.

lJeweis: zusätzlich Einholung eines Sachverständigengutachtcns sotvic
Beiziehung der Akten der Genehrnigungsbehörden

Dicses ist nicht zulässig.

Ilewois: zusätzlichEinholungeines Sachverständigengutachtens sor,vie

Beiziehung der Aktcn der Genehrrigungsbehörden

Die Anträge dienen unbestritten der Ileschaflirng von Geldem liir die l"irmen trntor

Geschältsführung von Kerstin Schrridt. Der wissenschafllioho Anspruch ist nut' r,or-

gesohoben.
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Bcwcis: zusätzlichEinholungeines Sachverständigengutachtenssor,vie
Beiziehung der Akten der Genehmigungsbehörden

Ar-rtr.agstcllende Institute und die nach Gen'fG verantwortlichen l)crsoncn spiclen irl
praktischen Ablauf keine Itolle.

lleweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens

Damit sincl die Genehrnigungen mit Falschbehauptungen über die tatsächlichen Ver-

suchsdurchführungen betrügerisch erworben worden.

llcrvcis: zusätzlich Einholur-rg eines Sachverständigcngutachtcns sort'ic

Beiziehung der Akten der GenehmigungsbehörcJen

Dazu gehört auch, dass durch die falsche Benennung von lJniversitäten als Proiekt-

leiter clie Genehmigungsgebühr eingespart werden konnte, die die Firmcn von I(ers-

tin Schrnidt diese hätten bezahlen müssen.

Ilcwois: zusätzlichEinholung eines Sachverständigengutaohtens sorvie

Beiziehung dcr Akten dcr Genchmigungsbehörden

Diese Aussagen beruhen auf Einsicht in die Akten, Ileliagtrngcn von Vcrsuchsleitcr

und BBS vor dem Landgericht Gießen im Jahr 2009, eigenen Beobachtungcn an den

Ireldern und den unter Punkt 7. Genannten Schriften ,,(ientechnik-Verflechtungen in

Mecklenburg-Vorpolnmern", ,,Gentechnik-Verf'lechtungen in Sachsen-Anhalt" und

,.I(ontrolle oder Kollaboration?". In Ersterer heißt es unter andercm:

,.An cler Freisetzung ist offenbar rviederum die FINAII-'lbchter biovativ

GrnbFI beteiligt. Rätselhaft ist dies insbcsondere, als biovativ inr Atltrtrg dcr

llniversität überhaupt nicht genannt wird."

Die von llundesverfassungsgericht in dern Zurückverweisungbeschluss genannten

Außerungen sind also zutreffend und von der MeinungsäulSerungsfreiheit gedeckt. Es

handelt sich nicht urn die Wiedergabe falsoher Tatsachen. Diese sind viehnehr sorg-

liiltig uncl tiber viele Jahre hinwcg recherchiert rvorden. Abgeschen davon sind sie

lulrviclcr.sproohen gcblieben. Dass sic von den zr"rständigcn Strafvcrlolgungsbchörden

bislang ignoriert worclcn sin<J, rnacht die'l-atsaohcn und Wortungon nichl zu solchcn'

die als falsoh bezeichnet werden können.

9.

Dic bereits vorgelegten und weitere, aktuellere Quellen belegen eindeutig: Die vor al-

lem aus dem Biosicherheitsprogramm der Bundesregierung finanzierten Versuchsfel-

<Jer wie auch andere Aktivitäten, die aus Steuergeldern finanziert werden' sind Betrug

bzrv. VeruntreuLlng.
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zusätzlich Einholung eines Sachverständigengutaohtens

Unter Vorspiegelung falscher Tatsaohen wurclen die Gelder sowie Genehrnigul"lgcn

erhalten.

tr]cwois: zusätzlich Einholung eines Sachverständigengutachtens

Dio ileispiele wurden bereits als Ilelege vorgclegt und sind in dcr lJroschtirc ..Orgar"ri-

siertc Unverantwortlichkeit" sowie auf der darin als Quellenseite benanntcn w\v\\i.-

b iot ech-sei I schaften. de.y u auch erreichbar.

llcrveis: zusätzliohEinholungeinesSachverständigengutachtens

Das ist ftir das Gericht ohnc weiteres erkcnnbar und überprüfbar.

Es kann dahcr keine Itede davon sein, dass dieser Nachweis nicl-rt schou geftihrt rvurr-

de.

llcwcis: zusätzlichliinholungeinesSachverständigengutaohtens

Der Nachweis wird mit cliesem Schri{tsatz um aktuellere Quellen ergänzt, die sich

abcr aueh auf clen strittigen T,eitraun beziehen und daher als Belcg ge- trnd venvortet

u,crclen können.

Ilewcis: zusätzlichEinholungeinesSachvcrständigengutachtcns

Zucleur sci darauf hingewiesen, dass schon das gesarntc Llofgtrt unter anderem aus

HU-ltegionalfürderungsrnitteln als tlN-Nachhaltigkeitsprojekt geflorderl wurde.

Ilcweis: zusätzlichEinholungeincs Sachverständigengutachtens

Seit 2008 dient es nur noch als Propaganda- und Vernotzungszentrum dcr Agro-(icn-
technik. Die Förderrnittel sind somit nicht zwecksgcrnäß verwendet worclcn.

Ileweis: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutaohtens

Die Abläufe sincl in der Broschüre ,,Organisierte lJnveranfwortlichkeit" auf S. 18 und

l9 clargestellt einscliließlich des Verschleierungsversuchs dcr IJmwidmltng zum

..Zcntrum liir Pflanzenzächtr.urg". l)ic Na<;hrveise behnden sich in den Fußntien 72

bis 83, clie jewcils als Ausdruok unter clicscn Nummcrn in clen bercits cle:rn (icricht

vorliegenden Akten vorhanden sincl.

Ilcwcis: zusätzlichllinholungeinesSachverständigengutachtcns
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i,lingewiesen sei zudem darauf, class dic viclen Verflechtungen und veruntreuenden

Mitiolflüssc zrvischen Firmen, Geldgcbern, Lobbyverbänden, Landes- ttnd Komnru-

nalinstitgtionen bereits vor der Verölfentliohung ,,Organisiefie tjnverantu'ortlir:hkeit"

in clen Schriften,,Gentechnik-Verflechtungen in Mccklenburg-Vorpornmorrl". .'(ien-

technik-Verflechtungen in Sachsen-Anhalt" und ,.I(ontrolle oder I(ollaboration'?" dar-

gestellt wurden.

Ilcwois: zusätzlichEinholungeinesSachverständigengutachtens

Diosc Veröffeltlichr.rngcn sincl nie angegrillcn rvorclen. Sie liegen dern Gericht als

FrilJnoten-Nr. 50b, 52b uncl 58 bereits vor. Auszlige aus diesen Schriftcn, atrf die sich

die Broschüre ,,Organisierte Unverantwortlichkeit" mit entsprcohender Qr'rollcllanga-

be bczieht:

,,Wie bereits festgcstcllt. ist Kerstin Schmidt die Geschäftsführerin von biovativ. Laut

I-landelsregister üat die biovativ GmbH nur einen Mitarbeiter. Da Kerstin Schmidt

gleichzeitig auch Geschäftsführerin von BioMath und BioOK und im Vorstand von

ftXan e.V. ist - und all cliese Betriebe und cler Verein unter der gleichcn Adrcssc

snd teilwcise Llnter dcr gleichen'l-elefonnr"ullmcr zu crleichcn sincl -, d|ütrgt sich der'

Verdacht auf, class es siöh hier gar nicht um scparate Einl'reitcn hanclclt, sonclcln clas

Konglomerat von Firmen eher dazu dient, clie komrnerziellen Intcresscn irn lJrnl'cld

clcs Vereins FINAB möglichst undurchsichtig zu gestalten. ... BioOK (inrbl t. bei der

I(erstin Schmidt cbenfalls Geschäftsfiihrerin ist, soll zukünftig als allgemeine Dach-

marke des Konglomerats, bzw. des'Wachstumskern BioOK' aufgebar.rt werclcn: 'l)er
Wachstumskern'BioOK' etabliert die Ostseekästenregion Rostock-Schwcrin - insbe-

sondere urn das AgroBio'Icchnikum Groii I.tiscwitz - als europäischcs Kompetenz-

zcntrum 1lir clie Analysc, llcrvertung und tJberwachung von agrobiotcchnologischen

Proclurkten uncl Vcrfahrcn. Partncr ar.rs Wirtschalt und Wisscnscl-taft willicn T.trstlrll-

men, um aus Kompetenzen und llrfahnlngen in cler biologisohcn Sichclheitsfor-

schung nege, effekiivere und kostengünsligerc Analyse- und BcwertutrgsVcrlttluen zll

cntwickeln und tiber die BioOK GrnbFI in einer One-Stop-Agoncy ztt vcrntarliten.'

... 'Ope-Stop-Agepcy' bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Zulassung r"rnd

clas Monitotiug g"ntechnisch veränderter Pflanzen fur die Industrie vercinfacht und

vcrbilligt w"rden soll. Gefördert wird clies von 2005 bis 2008 rnit 4 Millionen Euro

vor-n Bundesministerium ftir Bilclung und Folschung (BMBF). ITINAB ist dabci un-

trcnnbar mit cinem Dienstleister verflochten, deL dalan intercssiert sciu tluss. dass

in"r Silne sciner Ar-rftraggebcr mögliohsl wenig umlängrcichc und dahcr l<ostcngtinsti-

ge überwachungsplän" iUt d"n Anbau von gv-saaten entwickelt wcrdcn. Mit l(ennt-

nis dieses - zugägebenermaßen komplizierten - Netzwcrkes um die I'-inlen llioOK.

biovativ r"rnd Blomath, um den Verein ITINAI-] und der Tettsachc, dass ausgcrechnet

.loachim Schiemann (I-citer der BBA-Abtcilung Genteohnik und Biologische Sichcr-

heit und EFSA-Mitglicrl) 1 999 zuden Gründungsmitgliedern von FINAI] gehört -'

erscheinl die Art.,nä W"ir., rvie cler Fragebogcn ftir die h'inna Monsanto entwickelt

rvrrde. etwas nachvollziehbaror'" ... (S. 27 f') "'

,,So wir.d 6ie politik zum Opfer ihrcr eigencn |ehler: Sic ist umschliurgcrl \/oll cinctn

fast undurchdrilgbaren Geflecl'rt von Experten, Consulting-firmcn. SPcz.ialagcntu-

re6, Arbeitrgrnpfrn, Initiativen und den viclftiltigcn Aktivitäten ihrer Beamtcrr- die
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gerneinsam mit der Industrie sowohl dic Risikobewefiung als auch dic

Itisikokornmunikation organisieren und dabei I'olitik und Öffentlichkeit zr.r ihrern

Spielball machen. lm Zentrum des Geflechts findet man dabei selten die grolJen

Irimen selbst, sondern eher ,Spezialagenturen' mit exzellcnten Kontakten ztt

llehörde1. Politik, Meclien uncl Konz.ernen. Sie arbeiten als'l'arnkappenstrategen der

Inclustrie, finanziert sowohl clurcl"r die öff-cntlicire Hand als attch dr.rrch clie Wirtschaft.

sie haben Netzwerke, Seilschaflen und I{üngeh'unden auf allen relevantoll Ilbcneu

organisiert, die Institutionen cler EU-Mitgliedsstaaten infiltriert und einc ri'eitgehende

Definitionsmacht errungen." (S. 37)

Die Veruntreuung von Förderrnitleln wird auch bereits in der Schrift des Urnweltin-

stituts München mit dem Titel "Gentechnik-Verflechtungen in Meoklenburg-Vorpom-

rnem" bcnannt:

,,Der Verein ljlNAIl ist ein wichtiges Element des Gentechnik-Nctzu,crks in \4eck-

lenburg-Vorpommern. Ein Blick in die Mitgliedcrliste dos Vereins zcigt dcutlir:h dic

Vcrquickung zwischen Wissenschafl, staallichen liinrichtungen und lnclr.rstrie. ... Zicl

des Bündnisses IlioOK ist es, führender Dienstleister für die Prüfung und Zulassung

von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen in Europa zu werder-r. Geftirdcrt r'vird das

Projekt BioOK vom Ilundesforschungsministerium mit über vicr Millionen Er"rro.

Frau Prof. Broer ist sor.vohl Gesellschafterin von BioOK als auch Gescllschaftcn'or-

sitzencle cler biovativ GmbFI, dcm kommcrziellen Arm des Vereins FINAll, clcsscn

Vor-sitzelde rviederum Plof. IJroer ist. ... Lündcri.ibergreiltnd, aber ebcnlälls an clie

selben Personen gebunden ist auch ein für 2008 bis 2010 geplanter Frcisctzullgsvcr-

such mit genmanipuliertem Weizen (siehe dazu www.umweltinstitut.orglgenwei-
2e12008) Als Projektleiterin wird im Antrag der Universität Rostock Irrau Prol" Broer

genannt. An cler Freisetzung ist offenbar wiederum die FINAB-'lbchter biovativ

iimbH beteiligt. Itätselhaft ist dies insbesondere, als biovativ im Antrag der Univer-

sität überhaupt nicht genannt wird. Die biovativ GmbH ist das kommcrziclle'lbchter-

unternchmen cles Gentechnik-Lobbyvereins FINAB. Vorsitzcnde des Vereins: I"raut

l)rof. Brocr., die auch als Gesellscl'raftelin von biovativ firngicrt. Alleru Anschcin dic-

nen auch hicl Plojektgclder clalür, clie eigcne Irirtna rnit Au{L'ägell ztt bcclienct.t."

Ileweis: zusätzlich liinholung eines Saohverständigengutachtens Llnd als Anlage

die Schrift des ljrrweltinstituts München rnit dem'l'itel "Gcntechnik-

Verfl echtungen in Mecklenburg-Vorpolrlmern "

Zu Kcrstin Schmidt und Inge Broer als Flauptaktivc (nebcn Urve Sohradcr) in clcn du-

bioson Finncngeflochten bel'rnden sioh in cliesen Sohriften bercits etlichc Angaben,

die ebcnl'alls nie angegriffcn wurden. Sic sind den-r Gericht ebentblls bercits libergo-

ben wor<Jen unter der Fußnoten-Nr. 71 und den davor eingchefteter-r Qucllcn zlt clcu

Kästen auf S. l4 und 15 dcr Broschüre ,.Organisierte Unverantrvortliol-rkeit".

Auch dor Spiegel schrieb bercits am 6.10.2008 imArtikel "Leere Laboro":

,.Anclreas Bauer vom Umweltir-rstitut Mänchen hält dic Situation in Mecklenburg-

Vrrpommcm für'Vettornwirlschaft': 'liot'schuugsgelder rverclen inncl'halb cines klei-

ncn Zirkcls yon Einggveihtel untercinauclcr vcltcilt.' Christoph'l'hcn. langc bci
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Greenpeace lLir Gentccl'urik zustänclig, hat gcrade ftir die Grüncn eir-r (iutachten 7-tlr

I{olle der Behörden in der Agro-Gentechnik vorgclcgt. lJrocr und Schmidt u'irl't er

cine'intransparente Verquickung' ihrer öffentlichen und privatwirtschattlichen
'l'ätigkeiten vor: Broer mischt etwa neben ihrer Uni-Tätigkeit auch bei der Firma

iliovativ mit, der kommerziellen'lbchtcr der Finab. Zugleich tritt sie als Gutachterin

bei der EFSA auf - wie auch Schmidt'"

l)ioser Artikel ist ebenfalls bcreits in clcn Quellenakten vorhanclen, die dern Gcricht

vorliegen." (Fuflnoten-Nr. 50a)

Sornil ist zu sehen, dass - an<lers als vom Gericht angenommen -- umfangleiche Belc-

ge fur betrügerische Tätigkeiten bereits vorgelegt wurden.

s lls ist unbestritten, rJass die Untersuchungen zur Biosicherheit, rvie sie in För-

der- und Genehrnigungsanträgen beschrieben und genehrnigt wurden, tatsäch-

lich nicht ausgeführt wurden. Es liegen folgerichtig auch keine diesbezügli-

chcn Forschungsergobnisse vor.
E lls ist unbestritten, class clie Versuche übenviegend mit l'flanzen durchgeliihrt

wurden, clerep Untersuchung nicht aus dern Iliosicherheitsprograurm hätton

bezusohusst werden dürfen.
o Ils ist unbestritten, dass die Versuchsdurchflihrungen nicht den Sicherheitsauf-

lagen entsprachen hinsichtlich der Absicherung duroh Schutzzäune. Mantel-

saat, Nacherntekontrolle usw.

e Es ist unbestritten, dass clie Geldernpfüngerlnnen der Förderrnittel glcichzeitig

zu rl Geldeppfang auoh irn.. G enehmi gungsverfahren, an Gel dvcrgab estc l len

sowie in Lobbyarbeit und iJberwachurng tZitig sind.

o Es ist unbestritten, class zwar llorschungsmittel entgegengenolnnlcn, abcr l<ci-

ne Forschungsergebnisse in der clafür vorgeschriebenen Fortn vcröli'entlicht

rvurden.
o lls ist unbestritten, dass die tatsächlichen Geldernpftinger in den Anträgen stets

vcrschleiert werden.
o llbcnso ist unbestritten, sowohl in Grolj Lüsewitz rvie attch in LJplingcn clie

liin'nongelleohte GebZiuclc nutzen, clic unter Vorspicgelung lhlschcr'[htsachen

gclördcrt wurden.

I-li1zu kommt, class sich beide Versuchsanlagen, die jeweils mohrere Fclcler konz.en-

trieren, i1 Gcrneinden befinden, die sich gcgen diese Anlagen ausgesprochen haben -
clie Gemeinde Thulendorf sogar einstimrnig. Betrug und Geftihrdungen sind also

nicht nur strafrechtlich relevant und eindeutig nachgewiesen, sondern zeigen auch

cine anti-demokratisohe uncl rücks ichts losc Gcsinnung.

DÖFIMER
Rechtsanwalt


